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1 Ausgangssituation 

1.1 Planungswille der Stadt Erlangen 

Die Stadt Erlangen beabsichtigt mit dem 2. Deckblatt die Änderung des Bebauungsplans 

Nr. 328 "Ehemalige Bahnflächen südlich der Hilpertstraße" /5/ (vgl. Abbildung 1).  

 

Der Geltungsbereich des 2. Deckblatts zum Bebauungsplan soll als Gewerbegebiet aus-

gewiesen werden und beinhaltet drei Baufenster. Die maximale Wandhöhe (WHmax) der 

Gebäude wird mit 12,50 m angegeben. Ausnahmen stellen Gebäudeteile im Nordwes-

ten des Plangebiets (WHmax = 27,50 m) sowie im Südosten des Plangebiets (WHmax = 48 m) 

dar. Im Plangebiet ist die Ansiedelung von Gewerbenutzungen, Gastronomie und Beher-

bergungsbetrieben vorgesehen (vgl. Anhang Kapitel 8.2). Als Dachform werden Flach-

dächer festgesetzt. 

 

 



 

Projekt: ERL-6117-01 / 6117-01_E01.docx vom 16.12.2021 Seite 4 von 21 

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Beratende Ingenieure 

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik 

 

Abbildung 1: 2. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 328 "Ehemalige Bahnflächen südlich der Hil-

pertstraße" 

geplantes Gebäude mit 

max. Wandhöhe h = 48 m 

Plangebiet 
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1.2 Ortslage und Nachbarschaft  

Unmittelbar südlich des Vorhabens liegt im Gewerbegebiet "Rathenaustraße" auf 

Fl.Nr. 1719, Gemarkung Erlangen, ein Chemiebetrieb (vgl. Abbildung 2). Der Abstand zwi-

schen dem Abgaskamin des Chemiebetriebs und der nächstgelegenen Baugrenze in-

nerhalb des Plangebiets beträgt ca. 115 m. Das Plangebiet sowie der Standort des 

Chemiebetriebs befinden sich auf einer geodätischen Höhe von ca. 280 m über NN.  

 

 

Abbildung 2: Luftbild mit Kennzeichnung des Plangebiets und des benachbarten Chemiebe-

triebs 

 

 

 

  

Plangebiet 

Chemiebetrieb 

Standort Abgaskamin  

Chemiebetrieb 
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2 Aufgabenstellung 

Ziel der Untersuchung ist die Überprüfung nach der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4, ob der 

ungestörte Abtransport der Abgase in die freie Windströmung des südöstlich gelegenen 

Abgaskamins unter Berücksichtigung der geplanten, vorgelagerten Bebauung weiter-

hin sichergestellt ist. Zur Vollständigkeit der Beurteilung wurden die Angaben der Stadt 

Erlangen zur ausreichenden Verdünnung der Abgase in die Begutachtung aufgenom-

men. 

 

Die gewonnenen Ergebnisse sind fachlich zu würdigen und in einem Sachverständigen-

gutachten zu dokumentieren.  
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3 Anlagen- und Betriebsbeschreibung  

3.1 Verwendete Unterlagen und Informationen 

Als Basis für die Begutachtung dienen neben Auskünften des Auftraggebers zum Bauvor-

haben insbesondere der Entwurf des 2. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 328 "Ehema-

lige Bahnflächen südlich der Hilpertstraße" sowie die Unterlagen der Stadt Erlangen /5, 7, 

8/. 

 

 

 

3.2 Chemiebetrieb Fl.Nr. 1719, Gemarkung Erlangen 

Zu dem benachbarten Chemiebetrieb wurde Seitens der Stadt Erlangen angegeben, 

dass es sich um einen Betrieb im Geltungsbereich der 31. BImSchV handelt. Der Standort 

des zu betrachtenden Schornsteins ist in Abbildung 3 gekennzeichnet. Die Höhe des Ka-

mins beträgt 18 m über GOK. 

 

 

Abbildung 3: Luftbild mit Kennzeichnung des Kaminstandorts des Chemiebetriebs auf Fl.Nr. 1719, 

Gemarkung Erlangen 
 

 

 

 

 

  

Standort Kamin 
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4 Anforderungen an die Luftreinhaltung  

4.1 Allgemeine Beurteilungsgrundlagen 

Der Schutz vor und die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftver-

unreinigungen werden durch die Vorschriften der TA Luft (Technische Anleitung zur Rein-

haltung der Luft) /4/ sichergestellt. Demnach sind Abgase so abzuleiten, dass ein 

ungestörter Abtransport mit der freien Luftströmung und eine ausreichende Verdünnung 

ermöglicht wird. Die Lage und Höhe der Schornsteinmündung soll den Anforderungen 

der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 genügen.  

 

 

 

4.2 VDI-Richtlinie 3781 Blatt 4 – Ableitbedingungen für Abgase 

4.2.1 Allgemeines 

Die Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 /3/ dient zur Bestimmung der Mindesthöhe der Mündungen 

von Abgasableiteinrichtungen, die zur Ableitung von Emissionen aus Feuerungsanlagen, 

aus Anlagen, die organische Lösemittel freisetzen (z. B. nicht genehmigungsbedürftige 

Anlagen im Anwendungsbereich der 31. BImSchV) und aus anderen Schadstoff emittie-

renden Anlagen eingesetzt werden.  

 

Die nach dieser Richtlinie bestimmte Mindesthöhe genügt den Anforderungen zum un-

gestörten Abtransport der Abgase mit der freien Luftströmung und zur ausreichenden 

Verdünnung der Abgase, um nach dem Stand der Technik vermeidbare schädliche Um-

welteinwirkungen zu verhindern und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schäd-

liche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

 

 

 

4.2.2 Ungestörter Abtransport der Abgase mit der freien Luftströmung  

Damit der ungestörte Abtransport von Abgasen mit der freien Luftströmung erfüllt ist, muss 

die Kaminmündung außerhalb bestehender Rezirkulationszonen liegen.  

 

Steht ein Objekt (z. B. ein Gebäude) in Windrichtung, treten an den Gebäudekanten 

lokal begrenzte Turbulenzzonen auf, die eine Änderung der ursprünglichen Strömung in 

Boden- bzw. Gebäuderichtung verursachen. Schadstoffe, die innerhalb dieser Turbulenz-

zone (= Rezirkulationszone) emittiert werden, zum Beispiel durch einen Kamin mit unzu-

reichender Höhe, werden dementsprechend an der freien Ableitung gehindert und füh-

ren bodennah zu erhöhten Schadstoffkonzentrationen. Die räumliche Ausdehnung der 

von einem Gebäude verursachten Rezirkulationszone ist abhängig von Gebäudedimen-

sionierung, Dachform und -neigungswinkel.  

 

Der Rand der Rezirkulationszone ist keine scharfe Linie oder Grenzfläche im Raum, son-

dern hat aufgrund der sich einstellenden Scherschicht eine gewisse räumliche Ausdeh-

nung. Dies wird bei der Berechnung der Kaminmündungshöhen durch einen "additiven 

Term" HÜ berücksichtigt /3/. 
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Abbildung 4: Vereinfachte Darstellung der Rezirkulationszone am Beispiel von zwei Gebäuden 

mit unterschiedlichem Dachneigungswinkel /3/ 

 

Genügt die Dimensionierung des Kamins den Anforderungen der Richtlinie VDI 3781 

Blatt 4, werden die Rückströmung und der bodennahe Transport der Schadstoffe in 

schutzwürdige, zum ständigen Aufenthalt von Menschen bestimmte Bereiche vermieden 

und somit der ungestörte Abtransport mit der freien Luftströmung sichergestellt.  

 

 

 

4.2.3 Ausreichende Verdünnung der Abgase  

Von einer ausreichenden Verdünnung an schutzwürdigen Orten im Einwirkungsbereich 

einer Abgasableiteinrichtung ist bei ungestörtem Abtransport der Abgase (s.o.) genau 

dann auszugehen, wenn die Kaminmündung eine bestimmte Mindesthöhe, das soge-

nannte Bezugsniveau, überschreitet. Das Bezugsniveau wird von der Höhe vorhandener 

Lüftungsöffnungen von schutzwürdigen Bereichen/Räumen in der Nachbarschaft der 

emittierenden Anlage bestimmt.  

 

Der Einwirkungsbereich ist eine Kreisfläche um den Mittelpunkt der Kaminmündung, wo-

bei der Radius R dieser Kreisfläche sich durch die Art der Anlage und deren Leistung de-

finiert. Für andere als Feuerungsanlagen, besonders für Anlagen im Geltungsbereich der 

31. BImSchV, beträgt R grundsätzlich 50 m. 

 

Als Bezugsniveau HF wird die Höhe der höchsten Oberkante von Zuluftöffnungen, Fens-

tern und Türen von zum ständigen Aufenthalt von Menschen bestimmten Bereichen im 

Einwirkungsbereich der Abgasableiteinrichtung definiert ("Höhe der höchsten Ebene, auf 

der Nachbarschaft und Allgemeinheit den Abgasen ausgesetzt werden" /3/). Die Mün-

dung des Kamins muss das Bezugsniveau um mindestens die Höhe HB überragen. Die 
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Höhe HB ist ebenfalls wie der Radius des Einwirkungsbereiches durch die Art und Leistung 

der Anlage definiert und beträgt für andere als Feuerungsanlagen grundsätzlich 5 m. 

 

 

Abbildung 5: Radius R des Einwirkungsbereiches, Bezugsniveau HF und Mündungshöhe HB über 

dem Bezugsniveau einer Abgasableiteinrichtung (modifiziert aus /3/) 

 

 

 

4.3 Anwendung der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 

In Abbildung 6 ist die Vorgehensweise zur Überprüfung der erforderlichen Mindestableit-

höhe als Ablaufschema dargestellt. 
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Abbildung 6: Ablaufschema zur Bestimmung der erforderlichen Mindesthöhe HM /3/ 

 

Die zu bestimmende Mindestableithöhe HM ist definiert durch das Maximum aus der Min-

desthöhe zum ungestörten Abtransport HA und der Mindesthöhe zur ausreichenden Ver-

dünnung HE. 

 

 

𝐻𝑀 = max(𝐻𝐴, 𝐻𝐸) 
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5 Kaminhöhenüberprüfung 

5.1 Vorgehensweise 

Auftragsgemäß ist zu überprüfen, ob durch die geplanten Gebäude im Geltungsbereich 

des 2. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 328 "Ehemalige Bahnflächen südlich der Hil-

pertstraße", vor allem durch das im Südosten des Plangebiets vorgesehene Gebäude mit 

einer maximalen Wandhöhe von 48 m, Einflüsse auf den ungestörten Abtransport der Ab-

gase des Abgaskamins des benachbarten Chemiebetriebs hervorgerufen werden (vgl. 

Kapitel 2). Aufgrund der deutlich niedrigeren, maximalen Wandhöhen und somit weitaus 

weniger ausgeprägten Rezirkulationszonen der weiteren Gebäude im Plangebiet in Ver-

bindung mit dem größeren Abstand zum Abgaskamin des benachbarten Chemiebe-

triebs ist eine Betrachtung des Einflusses dieser Gebäude nicht notwendig. 

 

Für die Überprüfung der betrachtenden Kaminhöhe sind die Parameter des Abgaskamins 

nicht ausschlaggebend, mit Ausnahme der Tatsache, dass es sich um einen Betrieb im 

Geltungsbereich der 31. BImSchV handelt. 

 

 

 

5.1.1 Ungestörter Abtransport  

5.1.1.1 Vorgelagerte Gebäude 

In den nachfolgenden Ausführungen wird der Einfluss des vorgelagerten Gebäudes im 

Geltungsbereich des 2. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 328 "Ehemalige Bahnflächen 

südlich der Hilpertstraße" auf den ungestörten Abtransport (HA) für den Abgaskamin des 

benachbarten Chemiebetriebs berechnet. Dazu wird die maßgebliche (größte) Rezirku-

lationszone herangezogen und HA2 (erforderliche Höhe der Mündung der Abgasableit-

einrichtung für den ungestörten Abtransport aufgrund von vorgelagerter Bebauung) 

berechnet.  

 

Die Kaminmündung muss außerhalb der Rezirkulationszonen der vorgelagerten Ge-

bäude liegen, damit der ungestörte Abtransport gegeben ist. Hierzu wird in einem ersten 

Schritt die maximal mögliche, horizontale Ausdehnung der Rezirkulationszone des vorge-

lagerten Gebäudes lRZ anhand der Software WinSTACC, Version 1.0.6.0 des Ingenieurbü-

ros Lohmeyer GmbH & Co. KG berechnet (vgl. Abbildung 7 und Abbildung 8).  
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Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung der Rezirkulationszone eines vorgelagerten Gebäudes /3/ 

 

Ist die Entfernung der Abgasableiteinrichtung zum vorgelagerten Gebäude lA größer als 

die maximale Ausdehnung der Rezirkulationszone lRZ des vorgelagerten Gebäudes, muss 

deren Einfluss nicht berücksichtigt werden. Die Kaminmündung liegt dann außerhalb der 

Rezirkulationszone. 

 

Beträgt der Abstand des vorgelagerten Gebäudes lA weniger als lRZ, ist die Berücksichti-

gung erforderlich. 

 

 

Abbildung 8: Prinzipskizze zur Berechnung der maximalen Ausdehnung der Rezirkulationszone 

von vorgelagerten Gebäuden /3/ 

 

 

Windrichtung 
Emittierende 

Abgasableiteinrichtung 

Max. horizontale Ausdehnung 

Rezirkulationszone lRZ 
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Nach VDI 3781 Blatt 4 gilt für die Länge der Rezirkulationszone aufgrund von vorgelagerter 

Einzelgebäude lRZ: 

 

𝑙𝑅𝑍 =
1,75 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓

1 + 0,25 ∙
𝑙𝑒𝑓𝑓

𝐻𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡,𝑉

 

 

Wobei HFirst,V die Firsthöhe des vorgelagerten Gebäudes und leff die Länge unter Berück-

sichtigung der Gebäudestellung zum Kamin (Winkel β zwischen Längsseite des Gebäu-

des und Richtung der Abgasableiteinrichtung, vgl. Abbildung 8) darstellt:  

 

𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝑙𝑉 ∙ sin 𝛽 + 𝑏𝑉 ∙ cos 𝛽 

 

Die mittels der Software WinSTACC berechnete horizontale Ausdehnung der Rezirkulati-

onszone des vorgelagerten Gebäudes für den Abgaskamin des Chemiebetriebs ist in 

Abbildung 9 dargestellt. 

 

 

Abbildung 9: Ausdehnung der Rezirkulationszone des vorgelagerten Gebäudes für den Abgas-

kamin des Chemiebetriebs (2D Ansicht)  

 

Die vom geplanten Gebäude innerhalb des Plangebiets hervorgerufene Rezirkulations-

zone weist eine effektive Länge von 48,3 m auf (vgl. Kapitel 8.1 und Abbildung 9). Mit ei-

nem Abstand von ca. 115 m zwischen dem vorgelagerten Gebäude und dem Abgas-

kamin liegt dieser deutlich außerhalb des Bereichs der durch das vorgelagerte Gebäude 

VG1 verursachten Rezirkulationszone. Somit ist die Bestimmung der vertikalen Ausdeh-

nung ("Höhe") der entsprechenden Rezirkulationszone am Kaminstandort nicht erforder-

lich. 

48,3 m 

115 m 



 

Projekt: ERL-6117-01 / 6117-01_E01.docx vom 16.12.2021 Seite 15 von 21 

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Beratende Ingenieure 

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik 

5.1.1.2 Dachaufbauten 

Nach Kapitel 6.2.3 der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 erzeugen Dachaufbauten eigene Rezir-

kulationszonen und sind analog zu Rezirkulationszonen von Einzelgebäude zu berücksich-

tigen. Da laut den baulichen Festsetzungen zum 2. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 328 

"Ehemalige Bahnflächen südlich der Hilpertstraße" nur Flachdächer zulässig sind, entfällt 

die Betrachtung von potentiellen Dachaufbauten. 

 

 

 

5.1.1.3 Hanglage 

Der Einfluss eines Höhenunterschieds zwischen der für die vorgelagerte Gebäudegruppe 

und der für die Abgasableiteinrichtung jeweils maßgeblichen Geländeoberfläche ist 

durch eine Höhenkorrektur Δh zu erfassen. 

 

Bei höher liegenden, vorgelagerten Gebäuden erhöht sich die Mündung der Abgasab-

leiteinrichtung gegenüber dem Fall des ebenen Geländes um Δh. Liegt das vorgelagerte 

Gebäude tiefer als das Gebäude mit der Abgasableiteinrichtung, entfällt für dieses vor-

gelagerte Gebäude die Betrachtung der Hanglage /3/. 

 

Zwischen dem Standort des Kamins und dem vorgelagerten Gebäude liegt kein Höhen-

unterscheid vor (vgl. Kapitel 1.2). 

 

Somit ist keine Korrektur der in Kapitel 5.1.1.1 bestimmten Mindesthöhe HA1 durchzufüh-

ren. 

 

 

 

5.1.2 Ausreichende Verdünnung 

5.1.2.1 Einwirkungsbereich 

Der Einwirkungsbereich ist eine Kreisfläche um den Mittelpunkt der Mündungsfläche des 

Kamins. Der Radius R dieser Kreisfläche bestimmt sich durch die Art und Feuerungswär-

meleistung (bzw. Nennwärmeleistung in kW) der (Feuerungs-)Anlage. Bei anderen als 

Feuerungsanlagen, insbesondere bei Anlagen im Geltungsbereich der 31. BImSchV, be-

trägt der Radius grundsätzlich R = 50 m. Der Radius des Einwirkungsbereich um den Ka-

minstandort beträgt somit 

 

R = 50 m. 

 

 

 

5.1.2.2 Bezugsniveau 

Das Bezugsniveau HF wird definiert durch die höchste Oberkante von Zuluftöffnungen, 

Fenstern, Türen, etc. von Gebäuden mit zum ständigen Aufenthalt von Menschen be-

stimmten Räumen innerhalb des Einwirkungsbereiches. 

Die Mindesthöhe der Abgasableiteinrichtung zur Erfüllung der Anforderungen zur ausrei-

chenden Verdünnung HB beträgt bei anderen als Feuerungsanlagen 5 m über dem Be-

zugsniveau HF (siehe auch Abbildung 5 aus Kapitel 4.2.3).  
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HB = 5 m über Bezugsniveau.  

 

Das geplante Gebäude innerhalb des Geltungsbereich des 2. Deckblatts zum Bebau-

ungsplan befindet sich mit einem Abstand von ca. 115 m außerhalb des 50-Meter-Radius 

um die Kaminmündung (vgl. Abbildung 10). Damit liegt das geplante Gebäude außer-

halb des Einwirkbereichs des Abgaskamins des Chemiebetriebs. Daraus folgt, dass für die 

Kaminhöhe HE nicht maßgeblich ist.  

 

 

Abbildung 10: Einwirkungsbereich um die Mündungsöffnung im Bereich des benachbarten Che-

miebetriebs 

 

 

 

 

 

  

50 m 
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6 Ergebnis und Beurteilung 

Auftragsgemäß wurde anhand der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 untersucht, ob durch das 

geplante Gebäude innerhalb des Geltungsbereichs des 2. Deckblatts zum Bebauungs-

plan Nr. 328 "Ehemaliges Bahngelände südlich der Hilpertstraße", aufgrund der beträcht-

lichen Höhe von 48 m über GOK, Auswirkungen auf den ungestörten Abtransport Abgase 

in die freie Windströmung sowie auf die ausreichende Verdünnung der vom benachbar-

ten Chemiebetrieb emittierten Abgase zu erwarten sind. 

 

Der Abstand zwischen dem betrachteten, vorgelagerten Gebäude und dem Abgaska-

min des benachbarten Chemiebetriebs beträgt ca. 115 m. Da die vom vorgelagerten 

Gebäude hervorgerufene Rezirkulationszone mit 48,3 m deutlich geringer als der Ab-

stand zwischen Gebäude und Kaminstandort ist und somit der Abgaskamin außerhalb 

der Rezirkulationszone liegt, sind keine Einflüsse auf den ungestörten Abtransport der Ab-

gase in die freie Windströmung zu erwarten. Mit einem Abstand von ca. 115 m liegt das 

Gebäude außerdem außerhalb des Einwirkungsbereichs des Abgaskamins. Die ausrei-

chende Verdünnung der Abgase wird vom geplanten Gebäude nicht beeinträchtigt. 

 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass durch das geplante Gebäude im Gel-

tungsbereich des 2. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 328 "Ehemaliges Bahngelände 

südlich der Hilpertstraße" keine Einflüsse auf den ungestörten Abtransport der Abgase in 

die freie Windströmung sowie die ausreichende Verdünnung der vom benachbarten 

Chemiebetrieb auf Fl.Nr. 1719, Gemarkung Erlangen, emittierten Abgase hervorgerufen 

werden. Festsetzungsvorschläge für die Aufnahme in den Bebauungsplan sind nicht not-

wendig. 
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7 Zitierte Unterlagen 

7.1 Literatur zur Luftreinhaltung 

1. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15.03.1974, in der Fassung vom 

17.05.2013 

2. VDI-Richtlinie 3781 Blatt 2 – Ausbreitung luftfremder Stoffe in der Atmosphäre; Schorn-

steinhöhen unter Berücksichtigung unebener Geländeformen, August 1981 

3. Richtlinie VDI 3781, Blatt 4 – Umweltmeteorologie, Ableitbedingungen für Abgase, 

Kleine und mittlere Feuerungsanlagen sowie andere als Feuerungsanlagen, Juli 2017 

4. Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 18.08.2021 

 

 

 

7.2 Projektspezifische Unterlagen 

5. 2. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 328 "Ehemalige Bahnflächen südlich der Hilpert-

straße" der Stadt Erlangen, Vorentwurf vom 07.10.2021, Planverfasser: Alpha Projekt-

partner, München 

6. Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Erlangen, Stand: 21.12.2020 

7. Weiterführende Informationen zum 2. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 328 "Ehema-

lige Bahnflächen südlich der Hilpertstraße" der Stadt Erlangen, E-Mail vom 21.09.2021, 

Hr. Platteau (Alpha Projektplaner GmbH & Co. KG) 

8. Weiterführende Informationen zum Abgaskamin des benachbarten Chemiebetriebs, 

E-Mail vom 22.11.2021, Fr. Wolf (Stadt Erlangen) 

 

  



 

Projekt: ERL-6117-01 / 6117-01_E01.docx vom 16.12.2021 Seite 19 von 21 

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Beratende Ingenieure 

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik 

8 Anhang 

8.1 Rechenlaufprotokoll 

******** WinSTACC - Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co.KG ********************************************* 

******** Programmbibliothek VDI 3781 Blatt 4 - Ableitbedingungen für Abgase ************************* 

  Programmversion                          =  1.0.6.0 

  dll-Version                              =  1.0.4.5 

 

[Start] 

  Datum Rechnung                           = 23.11.2021 12:19 

  Steuerdatei                              = C:\LOHMEYER\WinSTACC\VDI_Input.ini 

  Längenangaben                            = Meter 

  Winkelangaben                            = Grad 

  Leistungsangaben                         = Kilowatt 

 

[EmittierendeAnlage] 

  Anlagentyp                               = Keine Feuerungsanlage 

  Input_H_Ue                               = 3 

H_Ü Anwendungsbereich 31. BImSchV entspr. Abschnitt 5.2 (keine Feuerungsanlage) 

  H_Ü                                      = 3 

R Anwendungsbereich 31. BImSchV (keine Feuerungsanlage) 

  R                                        = 50 

 

[Einzelgebäude] 

  Länge_l                                  = 90.3 

  Breite_b                                 = 31 

  Traufhöhe_H_Traufe                       = 10 

  Firsthöhe_H_First                        = 10 

  Dachform                                 = Flachdach 

  Dachhöhe_H_Dach                          = 0 

  BreiteGiebelseite_b                      = 31 

  HorizontalerAbstandMündungFirst_a        = 18.8 

Berechnung von H_A1... 

Glg. 8 

  H_A1F                                    = 9 

  a                                        = 0 

  alpha                                    = 0 

Glg. 5 

  H_1                                      = 5.6 

Glg. 7 

  f                                        = 0 

Glg. 6 

  H_2                                      = 5.6 

Glg. 3 

  H_S1                                     = 5.6 

Glg. 4 

  H_A1                                     = 8.6 

Berechnung von H_E1... 

  H_E1                                     = 0 
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[VorgelagertesGebäude1] 

  Länge_l                                  = 24.9 

  Breite_b                                 = 23.3 

  Traufhöhe_H_Traufe                       = 48 

  Firsthöhe_H_First                        = 48 

  Dachform                                 = Flachdach 

  Dachhöhe_H_Dach                          = 0 

  BreiteGiebelseite_b                      = 23.3 

  H_2V_mit_H_A1F_begrenzen                 = nein 

  HöheObersteFensterkante_H_F              = 0 

  WinkelGebäudeMündung_beta                = 28 

  AbstandGebäudeMündung_l_A                = 113.7 

  Hanglage                                 = nein 

  HöhendifferenzZumEinzelgebäude_Delta_h   = 0 

  GeschlosseneBauweise                     = nein 

Berechnung von H_A2 

Glg. 16 

  l_eff                                    = 32.3 

Glg. 15 

  l_RZ                                     = 48.3 

VorgelagertesGebäude1 wird nicht berücksichtigt, da Abstand zur Mündung größer gleich Länge seiner RZ. 

H_E für VorgelagertesGebäude1 wird nicht berücksichtigt, da das Gebäude außerhalb des Einwirkungsbereichs des 

Schornsteins liegt. 

  H_E2                                     = 0 

  alpha                                    = 0 

Glg. 7 

  f                                        = 0 

Glg. 6 

  H_2V                                     = 4.2 

 

[Ergebnis] 

Berechnung der Mündungshöhe H_A für den ungestörten Abtransport der Abgase... 

  H_A                                      = 8.6 

Berechnung der Mündungshöhe H_E für die ausreichende Verdünnung der Abgase... 

  H_E                                      = 0 

 

  H_M - Mündungshöhe über First            = 8.6 

  ----- Mündungshöhe über Grund            = 18.6 

***************************************************************************************************** 
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8.2 Geplante Nutzung im Geltungsbereich des 2. Deckblatts zum Be-

bauungsplan Nr. 328 "Ehemalige Bahnflächen südlich der Hilpert-

straße" 

 


